
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2004/1/28 3Ob5/04p,
3Ob151/06m

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.2004

Norm

EO §36 Abs1 Z1 E

EO §44 Abs2 Z1 A1

Rechtssatz

Da der Betreibende als Impugnationsbeklagter das im Exekutionsantrag und in den maßgebenden Strafanträgen

behauptete Zuwiderhandeln zu beweisen hat, muss der Verp ichtetete als Impugnationskläger und

Aufschiebungswerber eine Klagebehauptung, nicht zuwidergehandelt zu haben, mangels Beweislast im

Impugnationsprozess auch nicht durch "unbedenkliche Urkunden" dartun, um eine Exekutionsaufschiebung ohne

Auferlegung einer Sicherheitsleistung zu erwirken.
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